
  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich für die Beauftragung der artenschutzrechtlichen Begehung zur geplanten 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Albersloh-Ost" der Stadt Sendenhorst. Eine Ortsbe-

gehung in Verbindung mit einer Ausflug-/Funktionskontrolle zum Nachweis/Ausschluss von 

Fledermäusen wurde am Abend des 12. September 2016 durchgeführt. Ferner wurden durch 

den Verfasser im Jahr 2016 Erfassungen der Brutvögel und Fledermäuse im Umfeld des Plan-

gebietes im Rahmen des geplanten Baugebietes "Kohkamp" durchgeführt. Erkenntnisse dieser 

faunistischen Erfassungen fließen in die artenschutzrechtliche Prüfung zur geplanten Be-

bauungsplanänderung mit ein. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung ergab, dass das geplante Vorhaben unter Anwendung einer 

Bauzeitenregelung den Schnitt und die Entfernung von Gehölzen betreffend, einer Bauzeitenre-

gelung den Abbruch der Gebäude betreffend sowie risikomindernder Maßnahmen zulässig ist. 

Artenschutzrechtliche Bedenken bestehen nicht. 

Sollten Sie Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Frank Wierzchowski 

 

Kapuzinerstraße 19 
48149 Münster 

0251 – 395 26 37 
0175 – 11 33 185 

frank.wierzchowski@googlemail.com 
 

STNR. 337/5063/2425 
Finanzamt Münster Innenstadt 

 

 

Frank Wierzchowski  Kapuzinerstraße 19  48149 Münster 

WoltersPartner 
Architekten & Stadtplaner GmbH 
Daruper Straße 15 
48653 Coesfeld 

 
Betrifft: Artenschutzrechtliche Prüfung, 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Albersloh-Ost" 

der Stadt Sendenhorst 

Münster, 15. September 2016
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Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) 

Das Plangebiet befindet sich am Ostrand des Sendenhorster Stadtteils Albersloh. Die geplante 

Bebauungsplanänderung umfasst mehrere Wohngebäude sowie den überwiegenden Teil des 

ehemaligen Betriebsgeländes eines Bauunternehmens. Es ist vorgesehen, eine im südlichen Teil 

des Bebauungsplanes befindliche, aktuell als Grünland genutzte Teilfläche baurechtlich in ein 

Mischgebiet umzuwandeln. Die Stadt Sendenhorst plant hier noch im Jahr 2016 die Errichtung 

einer Kindertagespflegeeinrichtung. Im Rahmen des Bauvorhabens ist der Rückbau mehrerer 

auf dem Areal befindlicher Schuppen sowie die Fällung einzelner Gehölze erforderlich. In einem 

späteren Schritt ist der Abbruch einer zum ehemaligen Baubetrieb gehörigen Lagerhalle geplant. 

Ein Entwurf zur geplanten Bebauungsplanänderung befindet sich in Abbildung 1. Die Abbildun-

gen 2-8 zeigen Teilbereiche des Plangebietes. 

Bei der durch den Verfasser durchgeführten Begehung am 12. September 2016 wurden die in-

nerhalb des Bebauungsplanes befindlichen Flächen, die zum Abbruch vorgesehenen Gebäude 

sowie die nähere Umgebung nach Arten abgesucht, die aus Gründen des Artenschutzes dem 

geplanten Bebauungsplanverfahren und der Umstrukturierung des Areals im Wege stehen könn-

ten. Neben dem direkten Artnachweis wurde gezielt auf eventuelle Nester, Höhlen, Nisthilfen 

sowie auf Kot-, Urin und Gewöllereste geachtet. Die für die Begutachtung relevanten Gebäude-

teile waren vollständig zu begehen oder einzusehen. 

 

Brutvögel 

Im Jahr 2016 wurden im Rahmen des geplanten Bebauungsplanes "Kohkamp" der Stadt 

Sendenhorst auch im Plangebiet der Bebauungsplanänderung "Albersloh-Ost" avifaunistische 

Erfassungen durchgeführt. Diese Erfassungen ergaben für den Bereich der geplanten Be-

bauungsplanänderung einen Bestand von 2 Brutpaaren des Feldsperlings sowie von einer klei-

nen Kolonie Mehlschwalben mit drei Brutpaaren an der südlichen Dachtraufe des Gebäudes 

Rohrlandweg Nr. 27. Südöstlich des Plangebietes befindet sich zudem ein Reviervorkommen 

des Steinkauzes. Der innerhalb des Bebauungsplanvorhabens befindliche Grünlandbereich ist 

Teil der Nahrungsflächen dieses Brutpaares. Ferner wurden im Plangebiet Vorkommen ver-

schiedener europäischer Brutvogelarten, hierunter Amsel, Bachstelze, Grünfink, Hausrotschwanz 

und Haussperling festgestellt. Ein am Ostgiebel des Gebäudes Rohrlandweg Nr. 27 angebrach-

ter Turmfalkenkasten war im Jahr 2016 nicht besetzt. 

Für die Arten Mehlschwalbe und Steinkauz können im Rahmen des geplanten Bebauungsplan-

verfahrens geringe Verluste von Nahrungsflächen auftreten. Ein erheblicher Verlust von Nah-

rungsflächen, der zu einer Aufgabe der vorhandenen Reviere führen könnte, ist jedoch nicht 
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anzunehmen. Im Rahmen eventueller Rodungsarbeiten von Gehölzen sowie bei dem Abbruch 

von Gebäuden im Plangebiet können Tötungen von Individuen der in Nordrhein-Westfalen pla-

nungsrelevanten Vogelarten Feldsperling und Mehlschwalbe sowie verschiedener europäischer 

Vogelarten nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. An den derzeit zum Abbruch vorgese-

henen Gebäuden wurden 2016 keine Brutvorkommen der planungsrelevanten Arten Feldsperling 

und Mehlschwalbe festgestellt. Für das verbleibende Jahr 2016 kann ein Besatz des Plangebie-

tes mit Brutvögeln mit Ausnahme der Mehlschwalbe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausge-

schlossen werden. 

 

Fledermäuse 

Im Rahmen der am 12.09.2016 durchgeführten Ausflug- und Funktionskontrolle mittels Ultra-

schalldetektor (Pettersson D240x) wurden zu einem frühen Zeitpunkt der Dämmerung im Bereich 

der zum Abbruch vorgesehenen Lagerhalle drei anhaltend jagende Zwergfledermäuse festge-

stellt. Die Tiere jagten hierbei bevorzugt innerhalb der stärker als die Umgebung erwärmten und 

windgeschützten Halle. Ein Quartiervorkommen innerhalb der nicht verschalten Lagerhalle und 

der zum Abbruch vorgesehenen Schuppen kann hingegen aufgrund fehlender Versteckmöglich-

keiten in den Gebäuden sicher ausgeschlossen werden. Ein kleineres Quartier der Art wird im 

Nahumfeld der Lagerhalle, unter Umständen auch innerhalb des Plangebietes angenommen. 

Tötungen von Fledermäusen oder erhebliche Verluste und Beschädigungen von Lebensstätten 

durch das geplante Bebauungsplanvorhaben sind nicht zu erwarten. Die im Plangebiet vorhan-

denen Wohngebäude sind derzeit nicht zum Abbruch vorgesehen. Sollten diese zukünftig abge-

brochen werden, sind als risikomindernde Maßnahme artenschutzrechtliche Kontrollen auf Quar-

tiervorkommen von Fledermäusen durchzuführen. 

 

Reptilien 

Die 2016 durchgeführten faunistischen Untersuchungen ergaben für den südlich des Plangebie-

tes gelegenen Bahndamm ein kleines Vorkommen der Waldeidechse. Die "besonders geschütz-

te" Reptilienart Waldeidechse gilt in Nordrhein-Westfalen nicht als planungsrelevante Art, unter-

liegt jedoch einem Tötungsverbot. Die festgestellten Vorkommen erstrecken sich auf die Rand-

bereiche des vorhandenen Bahndamms. Im Bereich des überplanten Grünlandes sind hingegen 

keine Vorkommen der Art zu erwarten. 

Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG (Besonderer 

Artenschutz) durch das geplante Vorhaben können unter Anwendung einer Bauzeitenregelung 

den Schnitt und die Entfernung von Gehölzen betreffend (Feldsperling und europäische Vogelar-

ten), einer Bauzeitenregelung den Abbruch der Gebäude betreffend (Feldsperling, Mehlschwalbe 

und europäische Vogelarten) sowie risikomindernder Maßnahmen (Fledermäuse) sicher ausge-
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schlossen werden. Die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang 

bleibt für alle Arten sicher erhalten.  

 

Bauzeitenregelung betreffend den Schnitt und die Entfernung von Gehölzen (Feldsperling 

und europäische Vogelarten) 

 Im Plangebiet bestehen Brutvorkommen der Vogelart Feldsperling sowie europäischer 

Vogelarten in und an Gehölzen und Anpflanzungen. Eine Bauzeitenregelung den Schnitt 

und die Entfernung von Gehölzen betreffend ist notwendig, um Verstöße gegen das Zu-

griffsverbot nach  § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) sicher ausschließen zu können. 

 Maßnahmen betreffend den Schnitt und die Entfernung von Gehölzen können nur 

zwischen dem 01.10. eines Jahres und dem 28./29.02. des Folgejahres durchge-

führt werden.  Dies umfasst auch die im Plangebiet vorhandenen Sträucher und 

Hecken. Ein reiner Formschnitt ist hiervon ausgenommen. Zwischen dem 01.03. 

und dem 30.09. eines Jahres ist im Regelfall keine Durchführung dieser Maßnah-

men möglich. 

 

Bauzeitenregelung betreffend den Abbruch von Gebäuden (Feldsperling, Mehlschwalbe 

und europäische Vogelarten) 

 Im Plangebiet bestehen Brutvorkommen der Vogelarten Feldsperling, Mehlschwalbe so-

wie europäischer Vogelarten. Eine Bauzeitenregelung den Abbruch der Gebäude betref-

fend ist notwendig, um Verstöße gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs.1 Nr. 1 

BNatSchG (Tötung) sicher ausschließen zu können. 

 

 Abbruchmaßnahmen an den vorhandenen Gebäuden können nur zwischen dem 

01.10. eines Jahres und dem 28./29.02. des Folgejahres durchgeführt werden. Zwi-

schen dem 01.03. und dem 30.09. eines Jahres ist im Regelfall keine Durchführung 

der geplanten Abbruchmaßnahmen möglich. 

 

Ausnahme von der Bauzeitenregelung 

 Wird im Rahmen einer gesonderten artenschutzrechtlichen Begehung der Nachweis erb-

racht, dass alle Brutvögel ihre Brut beendet haben, bzw. derzeit keine Brut vorliegt, sind 

Maßnahmen den Schnitt und die Entfernung von Gehölzen bzw. den Abbruch von Ge-

bäuden betreffend gegebenenfalls auch zwischen dem 01.03. und dem 30.09. eines Jah-

res möglich. Für das verbleibende Jahr 2016 liegt bereits mit der Begehung vom 
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12.09.2016 der Nachweis vor, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Brutvorkommen 

mehr im Plangebiet (mit Ausnahme der Mehlschwalbe am Gebäude Rohrlandweg 27) 

vorhanden sind. Eine Rodung der Gehölze bzw. ein Gebäudeabbruch im Winterhalbjahr 

2016/17 können daher aus artenschutzrechtlicher Sicht ab sofort erfolgen. 

 

Risikomindernde Maßnahmen (Fledermäuse) 

 Für die derzeit zum Abbruch vorgesehenen Schuppen sowie für die zu einen späteren 

Zeitpunkt zum Abbruch vorgesehene ehemalige Lagerhalle können Quartiervorkommen 

von Fledermäusen sicher ausgeschlossen werden. Für die derzeit nicht zum Abbruch 

vorgesehenen Gebäude besteht hingegen der Verdacht eines kleinen Quartiervorkom-

mens der Zwergfledermaus. Risikomindernde Maßnahmen sind erforderlich, um eine Tö-

tung von Individuen der Zwergfledermaus, sowie gegebenenfalls anderer Fledermausar-

ten und damit Verstöße gegen das Zugriffsverbot nach  § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (Tö-

tung) sicher ausschließen zu können.   

 Sollten zukünftig weitere Abbruchmaßnahmen innerhalb des Plangebietes vorge-

sehen sein, ist als risikomindernde Maßnahme eine artenschutzrechtliche Kontrolle 

auf mögliche Quartiervorkommen von Fledermäusen durchzuführen. 
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Abbildung 1: Bebauungsplanentwurf - Stand 22.08.2016. 
 

 
Abbildung 2: Geplantes Baufeld zur Errichtung einer Kindertagespflegeeinrichtung im südlichen 
Teil des Plangebietes. 
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Abbildung 3: Ehemalige Lagerhalle eines Baubetriebes im östlichen Plangebiet. 
 

 
Abbildung 4: Zwei leere Nester (rote Markierung) im Übergang von Lagerhalle und dem benach-
barten Gebäude.  
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Abbildung 5: Mehrere Remisen und Gehölzaufwuchs im östlichen Teil des Plangebietes. 
 

 
Abbildung 6: An der Südseite des Gebäudes Rohrlandweg 27 befindet sich eine kleine Mehl-
schwalbenkolonie (rote Markierung). 
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Abbildung 7: Grünland im Bereich des geplanten Neubaus einer Kindertagespflegeeinrichtung. 
 

 
Abbildung 8: Westrand des Plangebietes entlang des Rohrlandweges. 
 



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  
 

 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 
 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  
 
 
 
 
 

 

. 
 



 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Für die Erteilung einer Ausnahme sprechen „außergewöhnliche Umstände“. Außerdem wird sich  
      durch die Ausnahme der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht weiter verschlechtern  
      bzw. wird die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert.  
      Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 

 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 
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      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 
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 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 
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      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
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       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 
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